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Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

 

seitens der Bundesregierung beantworte ich die Frage wie folgt: 

 

Frage: 

Bei welchen der für die Gasversorgung Deutschlands relevanten 

Speichern auf österreichischem Territorium rechnet die 

Bundesregierung damit, dass die europäischen Vorgaben für die 

Mindestfüllstände im Winter nicht erreicht werden und welche 

Konsequenzen hat ein Nicht-Erreichen dieser gesetzlich 

festgeschriebenen Ziele? 

 
Antwort: 

Es wird derzeit nicht damit gerechnet, dass die Mindestfüllstände gemäß 

den europäischen Vorgaben nicht erreicht werden. Die rechtlichen 

Konsequenzen aus einem Nicht-Erreichen dieser Vorgaben sind in Artikel 

6a der Verordnung (EU) 2017/1938, der durch die Verordnung (EU) 

2022/1032 neu eingefügt wurde, aufgeführt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Patrick Graichen 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 11019 Berlin 
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